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klang mit ihren jeweiligen Verpflichtungen mit dem Internationalen Strafgerichtshof zusam-

menarbeiten, und seine Entschlossenheit zur wirksamen Weiterverfolgung der diesbezügli-

chen Ratsbeschlüsse bekundete; 

 22. bekundet ihre Anerkennung für die Arbeit, die das Verbindungsbüro des Inter-

nationalen Strafgerichtshofs beim Amtssitz der Vereinten Nationen geleistet hat, und legt 

dem Generalsekretär nahe, mit diesem Büro auch weiterhin eng zusammenzuarbeiten; 
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